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 Zuschuss mobile Jugendarbeit 

 
 
 
 
 
 
Sachverhalt: 

Es wird Bezug genommen auf die GSKS- Vorlagen M/2014/0382 vom 23.11.2017 
sowie M/2014/0417 vom 20.03.2018, in denen über die Einrichtung einer 
Sozialarbeiterstelle für die mobile Jugendarbeit berichtet worden ist. Die 
Kooperationsvereinbarung zwischen der Katholischen Jugendagentur Bonn gGmbH, 
dem Jugendamt des Rhein-Sieg-Kreises sowie der Gemeinde Swisttal wurde am 
18.04.2018 von allen Partnern unterschrieben, so dass Herr Schüller, Mitarbeiter der 
KJA, am 01.08.2018 seine Arbeit mit einem Stundenvolumen von 19,5 Stunden 
aufnehmen konnte. Seine Aufgabe bestand zunächst darin, die Jugendlichen kennen 
zu lernen, erste Angebote im mobilen Raum anzubieten und Vertrauen aufzubauen. 
Im Weiteren wurde ein Fahrzeug angeschafft, welches  durch Herrn Schüller in 
Zusammenwirken mit Jugendlichen für die Zwecke einer mobilen Arbeit ausgebaut 
worden ist. Das Projekt ist erfolgreich angelaufen und sollte daher fortgesetzt 
werden. Insbesondere die Verzahnung zu den ebenfalls von der KJA betriebenen 
OffenenTreffs in Swisttal zeigt sich sehr gelungen. So können Projekte gemeinsam 
durchgeführt werden und auch die Kinder- und Jugendgruppen angesprochen 
werden, die üblicherweise nicht in die Offenen Treffs kommen. Gerade das 
niederschwellige Angebot ist für die Gemeinde Swisttal ein wesentlicher Bestandteil 
der Jugendarbeit.  
Die Vereinbarung war zunächst bis zum 31.12.2018 befristet, allerdings mit der 
Absichtserklärung verbunden, auch über diesen Zeitraum hinaus eine Förderung der 
Stelle vorzusehen, da die längerfristige Ausgestaltung bei der mobilen Jugendarbeit 



von großer Bedeutung ist. Die Verwaltung hat die erforderlichen Mittel von jährlich 
ca. 12.000 EUR Personalkosten für die Jahre 2019 und 2020 zu den 
Haushaltsberatungen angemeldet und damit die uneingeschränkte Absicht zur 
Fortsetzung des Projektes bekundet.  
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